
Verordnung über die Aufsicht 
über Schülerinnen und Schüler

Richtlinien für 
Sicherheitsmaßnahmen im Fach 

Sport (Anlage 3)



- Der Lehrer betritt als erster die Übungsstätte.

- Der Lehrer ist für die Sicherheit der Geräte/ Übungsstätte verantwortlich.    
Als „nichtbetriebssicher“ gekennzeichnete Geräte dürfen nicht benutzt    
werden.

- Geräte müssen nach der Benutzung wieder sicher im Geräteraum verstaut   
werden.

- Während des Sportunterrichts ist sportgerechte Kleidung zu tragen.

- Die Aufgaben sollten dem Alter und dem Können der Schüler angepasst 
sein.

- Bei schwierigen Übungen ist Hilfestellung zu leisten. Diese kann ggf. 
schon durch Schüler der 4. Klasse geleistet werden.

Allgemeine Bestimmungen

- Der Lehrer leistet an der gefahrenträchtigsten Stelle Hilfestellung.



Schwimmunterricht

-Schwimmunterricht dürfen nur Lehrer erteilen, die
-die erste Staatsprüfung im Fach Sport abgelegt haben
-Diplomsportlehrer sind
-an einer besonderen Fortbildung teilgenommen haben.

-Es dürfen sich nur 20 Schüler pro aufsichtsführendem Lehrer im Wasser 
befinden.

-Der Lehrer muss alle Schüler von seiner Position aus beaufsichtigen 
können.



Trampolin

-Um ein Trampolin im Unterricht einsetzen zu können, benötigt der 
Lehrer eine spezielle Ausbildung.

-Sprünge um die Körperachse müssen mit einer Weichbodenmatte 
abgesichert werden.

-Das Trampolin darf erst zum Einsatz kommen, wenn die Schüler eine 
allgemeine Sprungschulung durchlaufen haben .



Ausflüge

-Bei Schulausflügen in ein Schwimmbad muss eine schriftliche    
Einverständniserklärung der Eltern eingeholt werden.

-Schwimmen ist nur in öffentlichen Badeanstalten gestattet.

-Schwimmen in Seen oder Teichen ist nur gestattet, wenn Badestellen 
ausgewiesen und Nichtschwimmerbereiche gekennzeichnet sind.

-Der aufsichtsführende Lehrer muss schwimmkundig sein und 
Badekleidung tragen.

-Außerhalb geschlossener Badeanstalten dürfen höchstens 10 Schüler pro 
Aufsicht gleichzeitig im Wasser sein.

-Bei Radausflügen sind Radwege zu benutzen. Zwei Aufsichten hierbei 
sind verpflichtend.
Außerdem muss der Lehrer die Verkehrssicherheit der Räder überprüfen 


